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Schlussbilanz verwendet werden (Fronhöfer, in: Wid-
mann/Mayer, UmwG, Std.: 1/2010, § 17 Rn. 71).

Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Faxabruf-Gutachten.

BGB §§ 2033, 1273, 1278, 1287 
Erbteilsverpfändung; Wirkung einer Erbauseinan-
dersetzung
Abruf-Nr.: 144313

BGB § 1821; SGB VIII § 56; HKJGB § 14
Gesetzgebungskompetenz landesrechtlicher Befrei-
ungsvorschriften von dem Genehmigungserforder-
nis des § 1821 BGB; Geltungsbereich; Kollision
Abruf-Nr.: 168785

Rechtsprechung
WEG §§ 5 Abs. 2, 10 Abs. 2, 13 Abs. 2
Sondernutzungsrecht an einem Zugang zu einem 
Gemeinschaftsraum

An Flächen oder Fluren, die Zugang zu zwingenden 
Gemeinschaftsräumen ermöglichen, kann ein ver-
traglich eingeschränktes Sondernutzungsrecht ein-
geräumt werden.

OLG München, Beschl. v. 10.4.2019 – 34 Wx 92/18

Problem
In einer Teilungserklärung begründete der Eigentümer 
Sondernutzungsrechte an einem Kellerraum und einer 
Garage. Die Sondernutzungsfl äche war jeweils der ein-
zige Zugang zu einem hinter ihr liegenden Heizungs-
raum bzw. einem Tankraum, die nach § 5 Abs. 2 WEG 
zwingend im Gemeinschaftseigentum stehen. Um den 
anderen Wohnungseigentümern den Zugang zum Ge-
meinschaftseigentum zu ermöglichen, wurde in der 
Gemeinschaftsordnung bestimmt: „Diese Sondernut-
zungsrechte werden insofern beschränkt, dass der jewei-
lige Sondernutzungsberechtigte dulden muss, dass die 
übrigen Sondereigentümer den Kellerraum bzw. die Ga-
rage betreten um zu dem dahinterliegenden Heizungs-

raum bzw. dem dahinterliegenden Tankraum zu ge-
langen.“ Das OLG München musste sich mit der Frage 
beschäftigen, ob der Begründung des Sondernutzungs-
rechts die Regelung des § 5 Abs. 2 WEG entgegensteht.

Entscheidung
Das OLG München hält die Eintragung des Sondernut-
zungsrechts für zulässig.

Nach § 5 Abs. 2 WEG können Anlagen und Einrich-
tungen des Gebäudes, die dem gemeinschaftlichen Ge-
brauch der Wohnungseigentümer dienen, nicht Gegen-
stand von Sondereigentum sein, selbst wenn sie sich im 
Bereich der in Sondereigentum stehenden Räume befi n-
den. Diese Vorgabe gelte nach dem Sinn der Vorschrift 
auch für die Räume. Sie stünden zwingend im ge-
meinschaftlichen Eigentum, wenn ihr Zweck darauf 
gerichtet sei, der Gesamtheit der Wohnungseigentümer 
einen ungestörten Gebrauch ihrer Wohnungen und der 
Gemeinschaftsräume zu ermöglichen. Das treff e unter 
anderem auf Flächen und Flure zu, die als Zugang zu 
den Gemeinschaftsräumen bestimmt seien.  

Allerdings schließe diese Regelung nicht die Einräu-
mung von Sondernutzungsrechten an Flächen oder 
Fluren aus, die Zugang zu zwingenden Gemeinschafts-
räumen ermöglichen. Nach einer in der Literatur ver-
tretenen einschränkenden Ansicht könne es sich bei 
einem solchen Sondernutzungsrecht allerdings um eine 
unzulässige Umgehung der Regelung § 5 Abs. 2 WEG 
handeln, wenn die inhaltliche Ausgestaltung des Son-
dernutzungsrechts das Mitgebrauchsrecht der übrigen 
Wohnungseigentümer ausschließe. In einem solchen 
Fall sei die Sondernutzungsvereinbarung nur dann 
nicht nichtig, wenn ihr durch Auslegung eine Ein-
schränkung zugunsten der übrigen Wohnungseigentü-
mer entnommen werden kann (Bärmann/Armbrüster, 
WEG, 14. Aufl . 2018, § 5 Rn. 29).

Wird an den Fluren oder vorgelagerten Räumen zu An-
lagen und Einrichtungen nach § 5 Abs. 2 WEG ein 
Sondernutzungsrecht eingeräumt, hindert dies nach 
Auff assung des OLG München den Zugang zu zwin-
genden Gemeinschaftsräumen in der Regel nicht, da 
in einem solchen Fall immanente Schranken die Aus-
übung des Sondernutzungsrechts beschränken (so auch 
KG NJW-RR 1990, 333). Erst recht gelte dies, wenn 
mit der Einräumung des Sondernutzungsrechts durch 
Vereinbarung ein Zutrittsrecht sichergestellt sei (Bay-
ObLG MittBayNot 2004, 193).

Vorliegend sei das Sondernutzungsrecht ausdrücklich 
beschränkt eingeräumt, sodass der Zugang der weite-
ren Wohnungseigentümer zur Heizung und dem Tank-
raum schon deswegen gewährleistet sei. 


